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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße

Inhalt
 

Stadt Köln

Amtsblatt der Stadt Köln

Der Oberbürgermeister

Amtsblatt der Stadt Köln
50. Jahrgang G 2663 Ausgegeben am 10. April 2019 Nummer 14

Inhalt

79	 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bau-
leitplanung gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch 
Arbeitstitel: Gewerbegebiet Venloer Straße in Köln-Bockle-
münd/Mengenich, 1. Änderung	 Seite 181

Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen

80	 Offenlage eines Bebauungsplan-Entwurfs  
Arbeitstitel: Geestemünder Straße in Köln-Niehl	 Seite 182

81	 Offenlage der Teilaufhebung eines Bebauungsplans im 
vereinfachten Verfahren 
Arbeitstitel: MHD Gelände in Köln-Kalk	 Seite 183

82	 Einladung zur Versammlung der Jagdgenossenschaft 
Köln-linksrh.-Nord.	 Seite 183

83	 Öffentliche Zustellungen	 Seite 184

79 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch 
Arbeitstitel: Gewerbegebiet Venloer Straße in Köln-
Bocklemünd/Mengenich, 1. Änderung

Das Stadtplanungsamt des Dezernates für Stadtentwicklung, 
Planen und Bauen hat für das Gebiet zwischen Venloer Straße, 
Westgrenze des Flurstückes 462, Flur 27, Gemarkung Mün-
gersdorf, südliche Grenze der Dauerkleingartenanlage und der 
Autobahn A 1 in Köln-Bocklemünd/Mengenich – Arbeitstitel: 
Gewerbegebiet Venloer Straße in Köln-Bocklemünd/Menge-
nich, 1. Änderung – ein städtebauliches Planungskonzept er-
arbeitet. 

Das grundlegende Ziel der Änderung des Bebauungspla-
nes Nummer 59499/03 ist die Festsetzung einer Fläche zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft im nordwestlichen Gebietsabschnitt zur Erhaltung 
und Sicherung des Lebensraums schützenswerter Flora und 
Fauna. 

Das städtebauliche Planungskonzept wird in der Zeit vom 
29. April bis 6. Mai 2019 einschließlich im Bezirksrathaus Eh-
renfeld, Venloer Straße 419–421, 50825 Köln, Öffnungszei-
ten montags, mittwochs und freitags von 7:30 bis 12:00 Uhr, 
dienstags von 9:30 bis 18:00 Uhr und donnerstags von 7:30 
bis 16:00 Uhr zur Einsichtnahme ausgehängt.

Weitere Auskünfte können beim Stadtplanungsamt unter der 
Telefonnummer 0221/221-24909, Herr Flucht, eingeholt wer-
den.

Schriftliche Stellungnahmen können bis einschließlich 13. Mai 
2019, an den Bezirksbürgermeister des Stadtbezirkes Ehren-
feld, Herrn Josef Wirges, Venloer Straße 419-421, 50825 Köln, 
(josef.wirges@stadt-koeln.de) gerichtet werden.

Köln, den 29. März 2019	� Die Oberbürgermeisterin, 
in Vertretung 
gez. Markus Greitemann, 
Beigeordneter
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80 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Offenlage eines Bebauungsplan-Entwurfs  
Arbeitstitel: Geestemünder Straße in Köln-Niehl

Öffentliche Auslegung nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch des 
Bebauungsplan-Entwurfs Nummer 65520/02 für das Gebiet 
entlang der bestehenden Geestemünder Straße zwischen 
Neusser Landstraße und Industriestraße in Köln-Niehl
Arbeitstitel: Geestemünder Straße in Köln- Niehl

Ziel der Planung ist der Ausbau der Geestemünder Straße zwi-
schen Neusser Landstraße und Industriestraße.

Hinweis: Eine Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 Baugesetz-
buch wurde durchgeführt, hierbei wurde für die nachfolgend 
aufgeführten Schutzgüter eine Betroffenheit durch die Planung 
festgestellt. Es sind folgende Arten umweltbezogener Informa-
tionen verfügbar, die in einem Umweltbericht beschrieben und 
bewertet wurden:

Natur und Landschaft, hier Landschaftsplan: Beschreibung 
der Festsetzungen des Landschaftsplanes, insbesondere für 
das am westlichen Rand des Plangebietes befindliche Land-
schaftsschutzgebiet L8, und die Auswirkungen durch die Pla-
nung ;

Natur und Landschaft, hier Tiere: Beschreibung des Artenvor-
kommens –Vögel und Fledermäuse- sowie der Vermeidungs-/
Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen; 

Natur und Landschaft, hier Pflanzen: Beschreibung der im 

Plangebiet kartierten Biotope sowie der Vermeidungs-/Minde-
rungs- und Ausgleichsmaßnahmen;

Natur und Landschaft, hier Eingriff/Ausgleich: Landschafts-
pflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 65520/02 
„Geestemünder Straße“ in Köln-Nippes, Amt für Landschafts-
pflege und Grünflächen, Oktober 2018;

Darstellung des Eingriffs in Natur und Landschaft, Erhalt, Ver-
meidungs- und Minimierungsmaßnahmen, Biotopbewertung 
und Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung, Ausgleichsmaßnahmen 
und Begrünung;

Boden: Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebau-
ungsplan Nr. 65520/02 „Geestemünder Straße“ in Köln-Nip-
pes, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen, Oktober 
2018, Bodenkarte Nordrhein Westfalen 1:50.000 Blatt L4906 
Geologisches Landesamt; 

Ausgleich des Eingriffs in den Boden;

Verkehr: Häfen und Güterverkehr Köln AG – Verkehrstech-
nische Untersuchung KLV-Terminal Nord in Köln-Niehl, PTV 
Planung Transport Verkehr AG, Düsseldorf, 25. Februar 
2005, Verkehrsuntersuchung Causmannstraße/Industriepark 
Köln-Nord, Stadtplanungsamt der Stadt Köln, Verkehrspla-
nung, April 2003, Ergänzende Stellungnahme des Amtes für 
Straßen- und Verkehrsentwicklung vom 07.06.2018 zu den 
Verkehrsuntersuchungen „Causemannstraße/Industriepark 
Köln-Nord“, Stadtplanungsamt, April 2003 und „KLV-Ter-
minal Nord in Köln-Niehl“, PTV AG, Düsseldorf, 25.Februar 
2005, 
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Verkehrsbetrachtung – heutige und zukünftige Situation –, Un-
tersuchung der Leistungsfähigkeit;

Luft, hier Luftschadstoffe: Beschreibung und Bewertung der 
Luftschadstoffsituation auf der Grundlage der Verkehrsent-
wicklung;

Mensch, Gesundheit, Bevölkerung, hier Lärm:
Beschreibung und Bewertung der Lärmsituation im und au-
ßerhalb des Plangebietes auf der Grundlage der Verkehrsent-
wicklung;

Mensch, Gesundheit, Bevölkerung, hier Altlasten: Beschrei-
bung und Berücksichtigung der Altlastensituation im Plan-
gebiet. Der Planbereich tangiert drei Flächen, die im Katas-
ter der Altlasten und altlastverdächtigen Flächen gemäß § 2 
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) registriert sind. Den 
Altstandort Nummer 504 20, den Altlastverdacht für den Alt-
standort 504 109 und den Nahbereich (Sicherheitszone) der 
Altablagerung Nummer 50607;

Mensch, Gesundheit, Bevölkerung, hier Gefahrenschutz Stör-
fallrisiko: Beschreibung und Bewertung des Störfallrisikos. Die 
Geestemünder Straße liegt im Achtungsabstand verschiedener 
Störfallbetriebe außerhalb des Plangebietes. Prüfung des Artikel 
13 der Seveso-III-Richtlinie und Darstellung des Ergebnisses;  

Mensch, Gesundheit, Bevölkerung, hier Starkregen: Starkre-
gengefahrenkarte der Stadtentwässerungsbetriebe Köln; 

Beschreibung und Bewertung der Starkregengefahr im Plan-
gebiet;  

Mensch, Gesundheit, Bevölkerung, hier Hochwasserrisiko:
Hochwassergefahrenkarte der Stadtentwässerungsbetriebe
Köln;

Beschreibung und Bewertung des Hochwasserrisikos im Plan-
gebiet; 

Wirkungsgefüge und Wechselwirkungen: Über die jeweils zu 
den einzelnen Umweltbelangen beschriebenen Wirkungsgefü-
ge hinaus sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Darüber hinaus liegen umweltrelevante Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 
Dienststellen der Stadt Köln zu den vorgenannten Umweltbe-
langen vor.

Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs Num-
mer 65520/02 mit Begründung erfolgt in der Zeit vom 18.
April bis einschließlich 17. Mai 2019 beim Stadtplanungsamt 
(Stadthaus), Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag  von 8 bis 16 Uhr,
Dienstag  von 8 bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag  von 8 bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

in Zimmer 09 B 08.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abge-
geben werden, über die der Rat entscheidet. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

  
 

 

Köln, den 4. April 2019	� Die Oberbürgermeisterin, 
in Vertretung

	� gez. Markus Greitemann, 
Beigeordneter

81 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Offenlage der Teilaufhebung eines Bebauungsplans 
im vereinfachten Verfahren 
Arbeitstitel: MHD Gelände in Köln-Kalk

Öffentliche Auslegung des Bebauungsplans Nummer 
70451/03 zum Zwecke der Teilaufhebung nach § 3 Absatz 2 
Baugesetzbuch in Anwendung des vereinfachten Verfahrens 
nach § 13 Baugesetzbuch für das Gebiet östlich der Bahntras-
se Köln-Siegburg, südlich der Kalker Hauptstraße und west-
lich und östlich der Grünebergstraße (Gemarkung Kalk, Flur 
23, Flurstücke 106, 111)
Arbeitstitel: MHD Gelände in Köln-Kalk

Ziel der Änderung ist es, die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen nach § 34 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zu schaffen 
und damit Wohnungsbau zu ermöglichen.

Hinweis: Gemäß § 13 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch wird 
von einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch 
abgesehen.

Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans Nummer 
70451/03 mit Begründung erfolgt in der Zeit vom 18. April bis 
17. Mai 2019 einschließlich beim Stadtplanungsamt (Stadt-
haus), Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag  von 8 bis 16 Uhr,
Dienstag  von 8 bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag  von 8 bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

in Zimmer 09 B 09.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abge-
geben werden, über die der Rat entscheidet. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Köln, den 4. April 2019	� Die Oberbürgermeisterin, 
in Vertretung

	� gez. Markus Greitemann, 
Beigeordneter

82 Einladung zur Versammlung der Jagdgenossen-
schaft Köln-linksrh.-Nord.

Hiermit lade ich zur Genossenschaftsversammlung für

Dienstag, den 7. Mai 2019, um 19.30 Uhr 

im Haus des Jagdvorstehers, Further Str. 51, 50769 Köln-
Thenhoven ein.
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Eingeladen sind alle Jagdgenossen, die im linksrheinischen 
Stadtgebiet nördlich der Venloer Str., Äußere Kanalstr., bejag-
bare Flächen, außer Eigenjagdbezirke besitzen.
Der Nachweis der bejagbaren Flächen ist vor Beginn der Sit-
zung dem Protokollführer vorzulegen.

Jagdgenossen können sich vertreten lassen, die Vertretungs-
vollmacht ist schriftlich mit Angabe der zu vertretenden Flä-
chen vor der Versammlung dem Protokollführer zu übergeben.

Auf § 10 Abs. 4 der Satzung wird hingewiesen.

Tagesordnung:

1.	 Begrüßung durch den Vorsitzenden
2.	 Genehmigung der Niederschrift der vorigen Jagdgenos-

senschaftsversammlung
3. 	 Bericht des Vorsitzenden des Jagdvorstandes
4. 	 Bericht des Kassenführers
5. 	 Bericht der Kassenprüfer
6. 	 Entlastung des Kassenführers
7. 	 Entlastung des Vorstandes
8. 	 Ausschüttung der Jagdpachtanteile
9. 	 Vorlage des Haushaltsplanes 2019/2020
10. 	�Information zum personenbezogenen Datenschutz nach 

der Datenschutzgrundverordnung
11. 	Benennung eines Datenschutzbeauftragten
12. 	Verschiedenes

Fahrt- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Rolf Detmer

83 Öffentliche Zustellungen

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Martina Schneider

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung,05.04.2019, 22.0788971.0031.8.21325808

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 217, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Martina Schneider HS: Am Wiesenhang 4, 51674 Wiehl 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 05.04.2019 
Im Auftrag
gez. Malcherek

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Maria Manuela De Jesus Chaves Paiva 
Elahi

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung öffentliche Zustellung, 03.04.2019, 
22.0700226.0010.6.21332606

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 208, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Maria Manuela De Jesus Chaves Paiva Elahi HS: Kirchstr. 5, 
50996 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 03.04.2019 
Im Auftrag
gez. Buchheim 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Hristo Bozhinov

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 02.04.2019, 22.0966461.0009.0.21331608

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 320, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Hristo Bozhinov HS: Barbarossaplatz 2, 50674 Köln 
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Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 02.04.2019 
Im Auftrag
gez. Strehl 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Dogdu, Erdal

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über Grundbesitzabgaben vom 08.04.2019 Kassen-
zeichen: 148.313.723.907

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt 212/23 
Grundbesitzabgaben, Zimmer 532, Athener Ring 4, 50765 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Erdal Dogdu, Frankenstr. 23, 51149 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 02.04.2019
Im Auftrag  
gez.  Hashani

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß 
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herr Asim Ersan

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ermahnung gemäß §  4 Abs. 5 des Straßenverkehrsgeset-
zes (StVG) i. V. m. § 40 ff der Fahrerlaubnisverordnung (FeV), 
Schreiben vom: 01.04.2019, Aktenzeichen: 322/2 – 3100 
(3111), 

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für öffentliche Ord-
nung, Führerscheinstelle, Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Ersan, Asim,Erdi, Äußere Kanalstr. 75b, 50827 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zuge-
stellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 01.04.2019
Im Auftrag 
gez. Pfeifer

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß 
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herr Domenico Ahmetovic

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ermahnung gemäß §  4 Abs 5 des Straßenverkehrsgesetzes 
(StVG) i. V. m. §  40 ff der Fahrerlaubnisverordnung (FeV), 
Schreiben vom: 01.04.2019, Aktenzeichen: 322/2 – 3100 
(3111), 

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für öffentliche Ord-
nung, Führerscheinstelle, Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Ahmetovic, Domenico, Brüsseler Str. 167, 51149 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zuge-
stellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 01.04.2019
Im Auftrag 
gez. Pfeifer

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß 
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herr Georgian Arsene

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ermahnung gemäß §  4 Abs. 5 des Straßenverkehrsgesez-
tes (StVG) i. V. m. § 40 ff der Fahrerlaubnisverordnung (FeV), 
Schreiben vom: 01.04.2019, Aktenzeichen: 322/2 – 3100 
(3111)

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für öffentliche Ord-
nung, Führerscheinstelle, Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
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Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Arsene, Georgian, An der Fuhr 5, 50997 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zuge-
stellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 01.04.2019
Im Auftrag 
gez. Pfeifer

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß 
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herr Gines Gomez Pujante

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Verwarnung gemäß §  4 Abs. 5 des Straßenverkehrsgeset-
zes (StVG) i. V. m. § 40 ff der Fahrerlaubnisverordnung (FeV), 
Schreiben vom: 01.04.2019, Aktenzeichen: 322/2 – 3100 
(3111), 

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für öffentliche Ord-
nung, Führerscheinstelle, Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Gomez Pujante, Gines, Strandläuferweg 76, 50829 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zuge-
stellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 01.04.2019
Im Auftrag 
gez. Pfeifer

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß 
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herr Remus-Ciprian Fieraru

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Schreiben vom: 29.03.2019 – Ermahnung gemäß § 4 Abs. 5 
des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) i. V. m. § 40 ff der Fahrer-
laubnisverordnung (FeV), Aktenzeichen: 322/2 – 3100 (3111), 

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für öffentliche Ord-
nung, Führerscheinstelle, Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Fieraru, Remus-Ciprian, Alte Brühler Straße 8, 50997 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zuge-
stellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 29.03.2019
Im Auftrag 
gez. Pfeifer

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß 
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herr Alexan Kristl

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über Entziehung der Fahrerlaubnis, 02.04.2019, Ak-
tenzeichen: 322/2 – 3100/262/2019

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für öffentliche Ord-
nung, Führerscheinstelle, Zimmer 3 G 54, Ottmar-Pohl-Platz 
1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Kristl, Alexan,Alfred, Bensberger Marktweg 340, 51069 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 02.04.2019
Im Auftrag 
Gez. Siegmund

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß 
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Frau Denise Klose

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über die Entziehung der Fahrerlaubnis, 
04.04.2019,Aktenzeichen: 322/2 – 3100/267/2019



Amtsblatt der Stadt Köln	 Ausgegeben am 10. April 2019	 Nummer 14	 Seite 187

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für öffentliche 
Ordnung,Führerscheinstelle, Zimmer 3 G 54, Kalk Karree, Ott-
mar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Klose, Denise,Jasmin, Jakordenstr. 19, 50668 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 04.04.2019
Im Auftrag 
gez. Siegmund

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß 
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Frau Ilka Körtgen

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Anordnung zur Beibringung eines verkehrsmedizinischen Eig-
nungsgutachtens, 01.04.2019, Aktenzeichen: 322/2 – 3100 
(1598/17)

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für öffentliche Ord-
nung, Führerscheinstelle, Zimmer 3 G 54, Ottmar-Pohl-Platz 
1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Körtgen, Ilka,Susanne, Lahnstr. 5, 51105 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 01.04.2019
Im Auftrag 
gez. Siegmund

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr/Frau Ekodi, Rosalie Tshofu

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung vom 02.04.2019, 332-16……………..

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Bezirk-
sausländeramt Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Ekodie, Rosalie Tshofu, Warthestr. 16, 50765 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 02.04.2019
Im Auftrag  
gez. Harnischmacher

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Toni Hristov + 1 minderj. Kind

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Zuweisungsbescheid vom 18.02.2019, Az.: 202.2.2-15a

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56–66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Toni Hristov, geb. 31.08.1972 in Strumica
Leonardo Hristov, geb. 27.08.2007 in Strumica

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 02.04.2019 
Im Auftrag
gez. Zerrahn

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Letka Hristova

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.
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Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Zuweisungsbescheid vom 18.02.2019, Az.: 202.2.2-15a

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56–66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Letka Hristova, geb. 23.12.1974 in Kochani

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 02.04.2019 
Im Auftrag
gez. Zerrahn

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Zlepko Petro

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ausweisungsverfügung vom 01.04.2019, Az. 333-101 Zer

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56–66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Petro Zlepko *16.11.1989 in unbekannt, ukrainischer Staats-
angehöriger

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 01.04.2019 
Im Auftrag
gez. Zerrahn

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Genci Misha + 1 minderj. Kind

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Zuweisungsbescheid vom 18.02.2019, Az.: 202.2.2-15a

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56–66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Misha Genci, geb. 23.03.1975 in Selenice
Misha Erxhan, geb. 29.02.2008 in Shkoder

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 02.04.2019 
Im Auftrag
gez. Zerrahn

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Luljeta Misha

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Zuweisungsbescheid vom 18.02.2019, Az.: 202.2.2-15a

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56–66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Luljeta Misha, geb. 03.04.1971 in Kroj Fokes

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 02.04.2019 
Im Auftrag
gez. Zerrahn

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Elver Djelovska

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.
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Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Zuweisungsbescheid vom 11.02.2019, Az.: 202.2.2-15a

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56–66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Elver Djelovska, geb. 10.04.1963

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 02.04.2019 
Im Auftrag
gez. Zerrahn

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr/Frau BOZKURT, MITAT

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung vom 26.03.2019 TBN: 629/19

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin,33 333-121, Dillenburger 
Straße 56-66, 51105 Köln 
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Ohne festen Wohnsitz 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 02.04.2019 
Im Auftrag  
gez Selzer

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr/Frau CIOBRI, Iulian 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung vom 21.03.2019 TBN: 159/19

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, 33 333-121, Dillenburger 
Straße 56-66, 51105 Köln 
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Ohne festen Wohnsitz 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 02.04.2019 
Im Auftrag  
gez Selzer

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Henk, Dominique

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 02.04.2019, 501/112-14.055034

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Zentrale Unterhaltsheranziehung, Zimmer 214, Be-
zirksrathaus Mülheim, Wiener Platz 2a, 51065 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 02.04.2019
Im Auftrag  
gez. Zinzius

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Bender, Markus

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 01.04.2019, 501/112-14.056535
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Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren
Zentrale Unterhaltsheranziehung, Zimmer 214, Bezirksrathaus 
Mülheim, Wiener Platz 2a, 51065 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 01.04.2019
Im Auftrag  
gez. Zinzius

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Stephan Manteuffel

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Forderung von Unterhalt und Zahlungsaufforderung, 
04.04.2019, 501/112-03.053901

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsheranziehung, Zimmer 202, Wiener Platz 2a, 
51065 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, 
dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben 
kann. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 04.04.2019
Im Auftrag  
gez. Kreten

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Yentürk, Murat

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 02.04.2019, Aktenzeichen 
501/112-02.021955

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsheranziehung, Zimmer 224, Wiener Platz 2a, 
51065 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 02.04.2019
Im Auftrag
gez. Wieler

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Patrick Wirtz

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 01.04.2019, Aktenzeichen 
501/112-02.055634

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsheranziehung, Zimmer 224, Wiener Platz 2a, 
51065 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 01.04.2019
Im Auftrag
gez. Wieler

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Lev Moshkovich

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes: 
Mitteilung über den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistun-
gen, 04.04.2019, 502/94-1 520 1 08 08 2028

Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und  
Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 140, Kalker 
Hauptstraße 247–273, 51103 Köln 
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 
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Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Herrn Lev Moshkovich, Mannheimer Str. 52, 51107 Köln 
Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 04.04.2019
Im Auftrag 
gez. Baumgärtner

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über die Einstellung und Aufhebung der Leistungen 
nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) für das Kind 

 vom 02.04.2019

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Kalker Hauptstr. 
247–273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:

 zuletzt wohnhaft Hans-Schulten-Str. 
10, 51109 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 02.04.2019
Im Auftrag 
gez. Karwath

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß 
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herr Kouakou Antoine Fassery

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Schreiben vom: 03.04.2019, Aktenzeichen: 1 520 1 25 25 3448 
4, Mitteilung über die Beantragung von Unterhaltsvorschuss-
leistungen

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Kalker Hauptstr. 247–273, 
51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Fassery, Kouakou Antoine, Boberger Str. 4 /IV., 22111 Ham-
burg

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Be-
kanntgabe als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 

Köln, den 03.04.2019
Im Auftrag 
gez. Berthold

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Olexiy Gonchar

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über die Beantragung der Unterhaltsvorschussleis-
tungen, 04.04.2019, 502/94 520/21-4482

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 151, Kalker 
Hauptstr. 247–273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Olexiy Gonchar, Heinrich-Billstein-Str.4, 50769 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 04.04.2019
Im Auftrag
gez. Dinc

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Alessandro Caminita

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.
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Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über die Beantragung von Unterhaltsvorschussleis-
tungen, 29.03.2019, 502/94 520/13-1275

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 313, Kalker 
Hauptstr. 247–273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Alessandro Caminita, Margaretastr. 1, 50823 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 29.03.2019
Im Auftrag
gez. Wagner

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Thiel, Sascha *05.05.1982

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtlichen Be-
darfs, Schreiben vom 03.04.2019, 1.503.1.5252.1976

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Krankenhilfe und Vertriebenenangelegenheiten (503-
41), Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Thiel, Sascha, o.f.W.

Das Dokument enthält eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 03.04.2019
Im Auftrag  
gez. Avci

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Wierzchow, Jaroslaw *27.07.1974

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtlichen Be-
darfs vom 01.04.2019, 1.503.1.5252.0673.3

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Krankenhilfe und Vertriebenenangelegenheiten (503-
41), Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Wierzchow, Jaroslaw, o.f.W.

Das Dokument enthält eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 01.04.2019
Im Auftrag  
gez. Avci

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Witte, Ansger *07.04.1976

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtlichen Be-
darfs, Schreiben vom 01.04.2019, 1.503.1.5252.1955.0

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Krankenhilfe und Vertriebenenangelegenheiten (503-
41), Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Witte, Ansger, o.f.W.

Das Dokument enthält eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.
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Köln, den 01.04.2019
Im Auftrag  
gez. Avci

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Shwan, Mohamd *15.01.1982

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtlichen Be-
darfs, Schreiben vom 01.04.2019, 1.503.1.5252.1912.6

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Krankenhilfe und Vertriebenenangelegenheiten 
(503-41),Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Shwan, Mohamd, o.f.W.

Das Dokument enthält eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 01.04.2019
Im Auftrag  
gez. Avci

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Radostinov, Mihail

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtli-
chen Bedarfs, Schreiben vom 01.04.2019, Aktenzeichen 
1.503.1.5353.0797.0

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln - Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Abteilung für Senioren und Behinderte – Kran-
kenhilfe, Unterhaltssicherung, Vertriebenenangelegenheiten, 
Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 02.04.2019
Im Auftrag  
gez. Hüppeler

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr/Frau Borecki, Ronald 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rückforderungsbescheid wegen Unwirksamkeit des Wohngeld-
bescheides wegen Umzuges vom 11.03.2019, 315 000 103788

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Wohnungswe-
sen, Wohngeldstelle, Aachener Str. 220, 50931 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Borecki, Ronald, Gewerbepark Odendorf 32, 53913 Swisttal

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 02.04.2019
Im Auftrag  
gez. Pfaff

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr/Frau Farruggio, Francesco

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Schreiben vom 26.02.2019 – Anforderung Unterlagen – Akten-
zeichen: 315 000 24413

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Wohnungswe-
sen, Wohngeldstelle, Aachener Str. 220, 50931 Köln 
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Farruggio, Francesco, Clemens-Hastrich-Str. 17, 50827 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 29.03.2019
Im Auftrag  
gez. Najar
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und 
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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